
   
 
 
 
Erzbischöfliches Generalvikariat 

Medienzentrum im Erzbistum Paderborn 

Büchereifachstelle  

Am Stadelhof 10 

33098 Paderborn 

 

per Fax: 05251 1251929 | per Mail: buechereifachstelle@erzbistum-paderborn.de 

 

 

Antrag auf Werbemittelzuschuss (Beachflag, Kundenstopper, Beschilderung) im Jahr 2024 

Antragsfrist für das laufende Jahr: 30.04.2024 

 

Katholische Öffentliche Bücherei 

Patronat St.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Straße  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLZ, Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Für die Anschaffung einer/eines _______________________________ beantragen wir  

Zuschuss des Erzbistums: max. bis zu 150,00 Euro 

Eigenmittel des Trägers:   Euro 

Gesamtkosten:    Euro 
 

Die Kirchengemeinde/ Bücherei bzw. der Gemeindeverband überweist den vollen Rechnungsbetrag 
an den Lieferanten und zeichnet die Rechnung namentlich als überwiesen ab.  
Der Zuschussbetrag wird nach Vorlage der abgezeichneten Rechnungskopie auf das 

nachfolgende Konto überwiesen:  

IBAN: ………………………………………………… BIC: ………………………………………… 

Kontoinhaber: …….………………………………………………………………………………… 

 
 
……… ……………………………. 
Datum      Unterschrift Träger 
 

 
 
……… ……………………………………. 
Datum     Unterschrift Büchereileitung 
 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Büchereifachstelle vermittelt bei Bedarf die Layoutgestaltung an ihren Lieferanten (Entwurf von 

Schildern, Plakate für Kundenstopper, Layout der Beachflag). 

Folgende Kriterien müssen eingehalten werden:  

- Einbindung des aktuellen Logos der Katholischen Büchereiarbeit  

- Überschreitung einer Bagatellgrenze von mindestens 100,- Euro  

- Liegt der Rechnungsbetrag unter dem Zuschussbetrag von 150,- Euro, wird dieser vollständig von der 

Büchereifachstelle übernommen. 

- Die jährlichen Mittel sind begrenzt; Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs  

berücksichtigt.  

- Bei Beschilderung: Bitte klären Sie vorab, ob die Kirchengemeinde mit der Anbringung des 

Schildes einverstanden ist.  

Ein Anspruch auf Zuschuss besteht nicht. 
 


